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Bebauungsplan Nr. A3l2023 "Windpark Kroppenstedt West"
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß $ 4 Abs. 1 BauGB

lm o. g. Planverfahren wurde der Landkreis Börde mit Schreiben vom
14.02.2024 als ïräger öffentlicher Belange beteiligt.

Folgende Unterlagen wurden eingereicht:
o Vorentwurf Planzeichnung M 1: 2.500 (Stand: 1012023)

o VorentwurfBegründung

Seitens des Landkre¡ses wird mit folgenden Hinweisen und Anregun-
gen Stellung genommen:

Amt für Planung und Umwelt

Raumordnunq

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im Gesetz über den
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010)
vom 1 1.03.2011 (GVBI LSA Nr. 612011, S. 160) und die konkreten
Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Regionalen Entwicklungs-
plan (REP MD) der Planungsregion Magdeburg (beschlossen am
17.05.2006, genehmigt am 29.05.2006 und bekannt gemacht am
30.06.2006 (außer Teilplan Wind, der durch Urteil des BVerwG 2016
außer Kraft gesetzt wurde)) festgestellt.
Der Regionale Entwicklungsplan (REP MD) der Planungsregion Mag-
deburg befindet sich zuzeit in Neuaufstellung.
Die Ziele der Raumordnung sind bei raumbedeutsamen Planungen zu
beachten.
Gemäß $ 13 Abs. 1 Satz 2 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt
(LEntwG LSA) vom 23. April 2015 (GVBI. LSA S. 170), geändert durch
Gesetz zur Anderung des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-An-
halt vom 30. Oktober 2017 (GVBI. LSA S. 203) ist der Antragsteller
verpflichtet, der obersten Landesentwickl ungsbehörde (Min isteri um fü r
Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Referat
24), die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mitzuteilen
und die erforderlichen Auskünfte zu geben. Die Feststellung der Ver-
einbarkeit der oben genannten Planung/Maßnahme mit den Zielen der
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Raumordnung erfofgt dann durch die gemäß $ 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA zuständige oberste
Landesentwicklungsbehörde nach $ 13 Abs. 2 LEntwG LSA.
Zur Beachtung der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung ist die Stellungnahme
der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg einzuholen.

Begründung:
Die Stellungnahme der obersten Landesentwicklungsbehörde ist einzuholen

Bei o.g. Vorhaben handelt es sich um die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 03/2023 ,,Wind-
park Kroppenstedt West" der Verbandsgemeinde Westliche Börde, Stadt Kroppenstedt. Das
Verfahren zur Aufstellung des Bauleitplanes wird gem S I Abs. 3 BaUGB im Parallelverfahren
zur 5. Änderu ng des Flächenn utzun gsplans Kroppenstedt du rchgefü h rt.

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Ausweisung von Sondergebietsflächen mit
Zweckbestimmung Windenergieanlagen und Flächen für die Landwirtschaft. Die betroffenen
Flächen sind im derzeit gültigen Teil-Flächennutzungsplan Kroppenstedt als Flächen für die
Landwirtschaft dargestellt. Der Bebauungsplan ist damit nicht aus den Darstellungen des Teil-
Flächennutzungsplans Kroppenstedt entwickelt. Dies soll im Parallelverfahren zur Aufstellung
des Bebauungsplans angepasst werden. (Hinweis: Die Anderung des Flächennutzungsplans
bedarf gem. S 6 Abs. 1 BauGB der Genehmigung des Landkreises Börde als zuständige höhere
Veruraltungsbehörde.)

Der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 184 ha
Neben den Sondergebietsflächen sollen auch Flächen für die Landwirtschaft festgesetzt wer-
den. Der vorliegende Bebauungsplan soll hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen
schaffen.

Die ïatbestände nach Pkt. 3.3 des Runderlasses zur Zusammenarbeit der obersten Landesent-
wicklungsbehörde mit den unteren Landesentwicklungsbehörden im Rahmen der landesplaneri-
schen Abstimmung nach dem Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (Rd.Erl. des MLV
vom 01 .11 .2018 - 24-200Q2-01, veröffentlicht im MBl. LSA Nr. 4112018 vom 10.12.2018) sind
nicht erfüllt.

Sollte die oberste Landesentwicklungsbehörde einschätzen, dass eine raumbedeutsame Pla-
nung vorliegt, sind die Ziele der Raumordnung zu beachten.

Bauleitplanunq

Gemäß $ 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Der vorliegende Bebauungsplan soll firr die Ausweisung eines Sondergebiet Wind erarbeitet
werden. lm Plan sowie in der Begründung Pkt. 6.1 werden 3 Baufelder für insgesamt 9 Wind-
kraftanlagen (3 je Baufenster) ausgewiesen. ln der Begründung unter Pkt. wird von 4 Windkraft-
anlagen ausgegangen.
Dies ist klazustellen.

Die Baufelder in der Planunterlagen sollten für die einzelnen Windkraftanlagen ausgewiesen
werden. Auch um eine Darstellung zu den Abstandsflächen zu erreichen.
Hierbei sind die gesetzlichen Vorgaben zu beachten.

Dem Amt für Kreisplanung liegt ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan für die VG Westliche
Börde vor. Darin ist das Plangebiet als Fläche für Landwirtschaft dargestellt.
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Die Anderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemäß $ 8 Abs. 3 BauGB
Der Vorentwurf zur 5. Anderung Flächennutzungsplan der VG Westliche Börde liegt dem Land-
kreis parallel zur Beurteilung vor.

Die Begründung ist bezüglich der Eigentumsverhältnisse der in Anspruch genommenen Flä-
chen zu ergänzen. Bei Pachtverträgen ist zu erläutern, inwieweit diese die geplante Nutzungs-
dauer der Windkraftanlagen abdecken wird.

Abfallüberwachunq

Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht steht dem Bebauungsplan Nr. 03/2023 "Windpark
Kroppenstedt West" im Rahmen der frühzeitige Beteiligung nichts entgegen.

Werden im Plangebiet Verunreinigungen des Bodens festgestellt oder ergeben sich Hinweise
bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreinigungen erfolgt sind, so sind diese dem Amt für Pla-
nung und Umwelt des Landkreises Börde anzuzeigen.

Naturschutz und Forsten

Es gibt keine grundsätzlichen Bedenken der unteren Naturschutzbehörde gegen die Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. 03/2023 ,,Windpark Kroppenstedt West".

Bei der Erarbeitung des Umweltberichts sind die artenschutzrechtlichen Regelungen des Bun-
desnaturschutzgesetzes umfassend und angemessen zu beachten und abzuarbeiten.
Das angegebene Plangebiet ist Lebensraum des Europäischen Feldhamsters (Cricetus crice-
tus). Der Europäische Feldhamster ist im Anhang lV der Richtlinie 92l43lEWG des Rates zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie) aufgeführt und damit nach $ 7 Abs. 2 Nr. 14 b) des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) eine streng geschützte Art. lm weiteren Verfahren
sind entsprechende Erfassungen notwendig und im Umweltbericht zu berücksichtigen.
ln der Begründung zum Vorentwurf (S. 15) wird bisher nur der Rotmilan als zu betrachtende Vo-
gelart genannt. Hier ist zu berücksichtigen und genau zu betrachten, dass im Nahbereich von
500 m (gemäß Novelle BNatSchG 2022) mit der landesweiten Rotmilankartierung 2021122 ein
Brutvorkommen der Art Schwarzmilan erfasst wurde.

lmmissionsschutz

Grundsätzliche immissionsschutzrechtliche Bedenken bestehen nicht, jedoch wird den Ausfüh-
rungen unter 10.2 der Begründung hinsichtlich des Abstandes von 1600 m zur Wohnbebauung
Kroppenstedt nicht gefolgt.

Die nördliche Wohnbebauung befindet sich in einem Abstand von ca. 1100 m und in ca. 700 m
befindet sich ein Außenbereichsgrundstück Wilhelm-Firse-Str.7a.lm Rahmen der weiteren Pla-
nung sollte dies geprüft werden.

Wassen¡r¡irtschaft

Aus Sicht der Niederschlagswasserbeseitigung bestehen keine Einwände.

Aus Sicht der Gewässeraufsicht - wassergefährdende Stoffe - bestehen gegen den Bebau-
ungsplan Nr. 03/2023 ,,Windpark Kroppenstedt West" der Verbandsgemeinde Westliche Börde
keine Bedenken.
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Wasserrechtliche Standortbesch rei bu nq

Flussgebiet: Untere Bode
Schutzgebiet: nein
Überschwemmungsgebiet: ca. 3,9 km nordöstlich ÜSG der Bode
Lage zu oberirdischen Gewässern:

- westlich an das Plangebiet angrenzend. Sieckgraben - oberirdisches Fließgewässer 2. Ord-
nung mit übergeordneter Bedeutung

- ca.720 m südwestlich: Kresschacht Kroppenstedf - oberirdisches Standgewässer (5,34 ha)
mit übergeordneter Bedeutung

Lage zu Brunnen:

- im Norden an das Plangebietes angrenzend: 3 Beregnungsbrunnen für die Landwirtschaft

- ca. 1.900 m nordwestlich: 3 Bohrbrunnen für Bewässerungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen
im Freiland und in Gewächshäusern sowie zur Trinkwasserversorgung
Abstand zum Grundwasser: unbekannt
Flächenhafte Grundwassergeschütztheit: gering bis sehr hoch
Besondere hydrogeologische Merkmale: keine
Wasserrechtliche Bedeutung: keine

Aus wasserbaulicher Sicht bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 03/2023 "Windpark Krop-
penstedt West" grundsätzlich keine Bedenken.

Hinweise:
Das Plangebiet befindet sich gemäß S 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) außerhalb festge-
setzter Überschwemmungsgebiete und außerhalb von Hochwasserrisikogebieten (S 78b WHG)
Gewässer erster Ordnung sind vom Vorhabengebiet nicht betroffen.

Zu beachten ist, dass an der westlichen Grenze des Plangebietes der "Sieckgraben" als Ge-
wässer zweiter Ordnung verläuft.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung gelten für den angrenzenden
Gewässerrandstreifen, die Bestimmungen und Verbote gemäß S 38 WHG i.V.m. $ 50 Wasser-
gesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA). Der Gewässerrandstreifen beträgt bei Gewäs-
sern zweiter Ordnung im Außenbereich nach $ 50 Abs. 1 WG LSA 5 Meter ab Böschungsober-
kante. lnnerhalb bebauter Ortsteile ist die "Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer
zweiter Ordnung" (Unterhaltungsordnung) im Landkreis Börde vom 19.05.2011 zu beachten.

Für Baumaßnahmen im/am Gewässer, einschließlich des Gewässerrandstreifens, ist gemäß $
36 WHG i.V.m. $ 49 Abs. 1 WG LSA bzw. 38 WHG i.V.m. S 50 WG LSA eine wasserrechtliche
Genehmigung erforderlich. Hierfür ist gesonded ein Antrag bei der unteren Wasserbehörde zu
stellen.

Mögliche Verrohrungen des Gewässers dürfen in keiner Form bebaut werden. Ausnahmen kön-
nen im Einzelfall von der unteren Wasserbehörde auf Grundlage eines Antrags nach $ 36 WHG
i.V.m. $ 49 Abs. 1 WG LSA geprüft und bewilligt werden.

Bauordnung

Vorbeuoender Bra ndschutz

Nach Prufung der vorliegenden Unterlagen bestehen aus Sicht des vorbeugenden Brandschut-
zes gegen das o. g. Vorhaben keine Einwände/ Bedenken.

Maßnahmen des baulichen Brandschutzes wurden nicht gepruft.
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Bauaufsicht

Aus gegebenen Anlass weise ich darauf hin, dass die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2Q13 (GVBI. LSA 2013, S. 440), zu-
letzt geändert am 14. Februar 2Q24 (GVBI. LSA 2024, S. 22) die Tiefe der Abstandsflächen für
Windenergieanlagen auf 0,4 H festlegt. Wobei sich das Maß H nach der größten Höhe der An-
lage bemisst.

Rechtsamt

SG Sicherheit und Ordnunq

Für die Flurstücke:

Gemarkunq Flur Flurstück/e
Kroppenstedt 2 34, 37 11, 4011, 4012, 43, 44, 4611, 4612, 4811, 5011, 51, 55,

5711, 59, 6011, 62, 6311, 6312, 6313, 64, 65/1, 66, 67, 68,
7011,7211,7611,7911, 80, 8311, 8312, 119135, 124147 ,

127 152, 128154, 129154, 130154, 131154, 132154, 133154,
135/83, 138/83, 150181, 151165, 152165, 153/65,, 156/53,
157 153, 1 58/53, 160137, 161 163, 162163, 164163, 1 65i63,
166/63, 17 1138, 172138, 173138, 197 181, 1 98/81, 199/36,
200 I 36, 204 I 52, 205 I 52, 206 I 39, 207 I 39, 208 I 39, 209 I 39,
21 0 I 39. 21 1 I 56, 21 2t 56, 21 8 t 48, 221 I 3, 225t 35, 2261 35

wurde kein Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung festgestellt

Somit ist bei Maßnahmen an der Oberfläche sowie bei Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdein-
greifenden Maßnahmen im Planbereich nicht zwingend mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu
rechnen.
Hinderungsgründe, die durch einen Kampfmittelverdacht begründet sein könnten, liegen nicht
vor.

Da ein Auffinden von Kampfmitteln bzw. Resten davon nie hinreichend sicher ganz ausge-
schlossen werden kann, ist der Antragsteller auf die Möglichkeit des Auffindens von Kampfmit-
teln und auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden
durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 20.04 .2015 (GVBI. LSA Nr. 812015, S. 167 ff.) hinzu-
weisen.

Zum weiteren Verfah rensverlauf
lm weiteren Verfahren der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß $ 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB
ist der Entwurf des Bauleitplanes mit der Begründung und den nach der Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen, bereits vorlieqenden umweltbezoqenen Stellunqnahmen auszulegen.
Welche Arten umweltbezogener lnformationen verfügbar sind, sind ebenfalls bekannt zu ma-
chen.

Nach Urteil Bundesvenrualtungsgericht vom 18.07.2013, Az'.4 CN 3/12 wird die Gemeinde ver-
pflichtet, die in den vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umweltthemen
nach Themenblöcken zusammenzufassen und diese in der Auslegungsbekanntmachung
schlagwortartig zu charakterisieren.

Sind diese Hinweise in der öffentlichen Bekanntmachung der Auslegung nicht enthalten, so
handelt es sich um einen beachtlichen Fehler. Dieser beachtliche Fehler führt zur Versagung
des Planes.
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Diese Stellungnahme ersetzt nicht die Genehmigung, Planfeststellung oder sonstige be-
hörd I iche E ntscheidu ngen entsprechend den Rechtsvorschriften.

lm Auftrag

%,4^
Hèri Paasche
Adrtsleiter


